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Anlage zum Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 07.05.2024, 58. 

Stück, Nr. 729 

 

Beschluss der Curriculum-Kommission der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät vom 

31.01.2024, genehmigt mit Beschluss des Senats vom 21.03.2024: 

 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Z 10a und 11 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120, idgF, und des 

§ 48b Satzungsteil „Studienrechtliche Bestimmungen“, verlautbart im Mitteilungsblatt der Universität 

Innsbruck vom 10.02.2022, 17. Stück, Nr. 277, idgF, wird verordnet: 

 

 

Curriculum für den Universitätslehrgang 

Universitätskurs: Sommerkolleg „Osteuropa“ 

an der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck 
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§ 1 Qualifikationsprofil 

(1) Das Sommerkolleg Osteuropa vermittelt Grundlagen aus unterschiedlichen geistes- und sozial-

wissenschaftlichen Fachgebieten, wie Literatur- und Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, 

Geschichte, Musikwissenschaft oder Politikwissenschaft. Thematische Schwerpunkte liegen auf 

Osteuropa im Allgemeinen und der Ukraine im Besonderen, auf Österreich und seinen kulturel-

len, historischen, politischen oder wirtschaftlichen Wechselbeziehungen zu Osteuropa bzw. der 

Ukraine sowie auf europäischen Kultur- und Denktraditionen. 

(2) Das Sommerkolleg Osteuropa dient dazu, die Sprachkompetenz in der jeweiligen Zielsprache vor 

allem im Bereich Sprechen zu verbessern und die interkulturellen Kompetenzen zu erweitern. 

 

§ 2 Umfang, Dauer und Struktur 

Das Sommerkolleg Osteuropa umfasst 4 Semesterstunden (SSt) und 5 ECTS-Anrechnungspunkte 

(ECTS-AP). Ein ECTS-AP entspricht einer Arbeitsbelastung von 25 Stunden. 

 

§ 3 Zulassung und Aufnahme 

(1) Die Zulassung zum Sommerkolleg Osteuropa setzt die allgemeine Hochschulreife oder ein aus-

ländisches Äquivalent sowie ein aktives Studium an einer anerkannten postsekundären Bildungs-

einrichtung voraus. 

(2) Über die Aufnahme in das Sommerkolleg Osteuropa entscheidet die Leiterin oder der Leiter des 

Sommerkollegs Osteuropa nach fachlicher und sprachlicher Eignung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. 

(3) Personen, die in das Sommerkolleg Osteuropa aufgenommen wurden und die Lehrgangsgebühr 

entrichtet haben, werden vom Rektorat der Universität Innsbruck als außerordentliche Studierende 

zugelassen. 

 

§ 4 Sprache 

Das Sommerkolleg Osteuropa ist mehrsprachig: Das Pflichtmodul Sommerkolleg Osteuropa wird in den 

Sprachen Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch abgehalten, die Wahlmodule Sprachbeherr-

schung primär in der jeweiligen Zielsprache.  

 

§ 5 Lehrveranstaltungsarten 

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen: 

(1) Übungen (UE) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter Aufgaben eines Fachgebiets sowie 

der Einübung von spezifischen Kompetenzen. Teilungsziffer: 10 

(2) Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter Auf-

gaben eines Fachgebiets, die sich in Zusammenhang mit dem Vorlesungsteil stellen. Teilungszif-

fer: 20 
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§ 6 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Es ist folgendes Pflichtmodul im Ausmaß von 2,5 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul Osteuropa SSt 
ECTS-

AP 

 VU Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen 1,4 2,5 

 Summe 1,4 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden haben Grundlagen aus unterschiedlichen geistes- und sozialwissenschaftli-

chen Fachgebieten, wie Literatur- und Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Geschichte, 

Musikwissenschaft oder Politikwissenschaft, kennengelernt. Sie können ost- und westeuropäi-

sche, ukrainische und österreichische kulturelle, gesellschaftliche oder politische Phänomene 

diskutieren und sich kritisch damit auseinandersetzen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

(2) Aus den folgenden Wahlmodulen ist ein Wahlmodul im Umfang von 2,5 ECTS-AP zu absolvie-

ren: 

1. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Ukrainisch (A1) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Ukrainisch (A1) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 

Lernergebnisse: 

Die Studierenden kennen das ukrainische Alphabet, haben Basiskenntnisse in den Fertigkeiten 

Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen erworben und verfügen über elementare kommunikative 

Kompetenzen (Niveau A1). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Ukrainisch (A1/A2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Ukrainisch (A1/A2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden verfügen über elementare kommunikative Kompetenzen und über einen Ba-

siswortschatz zu ausgewählten Themen. Sie beherrschen grammatikalische und lexikalische 

Grundlagen in Wort und Schrift (Niveau A1/A2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Ukrainisch A1 
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3. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Ukrainisch (A2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Ukrainisch (A2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Sprachkompetenz im Bereich Hören und Sprechen 

und sind zu einfachem Erfahrungs- und Informationsaustausch fähig. Sie verstehen einfache 

schriftliche und mündliche Alltagstexte und können diese selbst verfassen (Niveau A2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Ukrainisch A1/A2 

 

4. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Ukrainisch (A2/B1) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Ukrainisch (A2/B1) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden können die Sprache in Wort und Schrift weitgehend selbständig anwenden 

und verfügen über einen erweiterten Wortschatz zu ausgewählten Themen. Sie verstehen die 

Hauptaussagen längerer schriftlicher und mündlicher Texte (Niveau A2/B1). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Ukrainisch A2 

 

5. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Ukrainisch (B1) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Ukrainisch (B1) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden sind zu selbständiger Sprachverwendung in Wort und Schrift fähig. Sie ver-

stehen längere, mittelschwere mündliche und schriftliche Texte. Sie verfügen über ein gefestig-

tes Sprachbewusstsein in den Bereichen der Grammatik, Stilistik und Pragmatik (Niveau B1). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Ukrainisch A2/B1 

 

6. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Ukrainisch (B1/B2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Ukrainisch (B1/B2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden haben die Kompetenz zur selbständigen Sprachverwendung erworben. Sie 

verstehen lange, komplexe mündliche und schriftliche Texte. Sie verfügen über ein gefestigtes 

Sprachbewusstsein in den Bereichen der Stilistik, Grammatik und Pragmatik sowie über um-

fassende kommunikative Kompetenzen (Niveau B1/B2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Ukrainisch B1 
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7. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Ukrainisch (B2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Ukrainisch (B2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden können eine (längere) Konversation über eine große Bandbreite von Themen 

ohne Vorbereitung führen und komplexe Texte produzieren. Sie verfügen über ein gefestigtes 

Sprachbewusstsein in den Bereichen der Stilistik, Grammatik und Pragmatik sowie über um-

fassende kommunikative Kompetenzen (Niveau B2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Ukrainisch B1/B2 

 

8. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Russisch (A2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Russisch (A2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Sprachkompetenz im Bereich Hören und Sprechen 

und sind zu einfachem Erfahrungs- und Informationsaustausch fähig. Sie verstehen einfache 

schriftliche und mündliche Alltagstexte und können diese selbst verfassen (Niveau A2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Russisch A1/A2 

 

9. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Russisch (A2/B1) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Russisch (A2/B1) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden können die Sprache in Wort und Schrift weitgehend selbständig anwenden 

und verfügen über einen erweiterten Wortschatz zu ausgewählten Themen. Sie verstehen die 

Hauptaussagen längerer schriftlicher und mündlicher Texte (Niveau A2/B1). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Russisch A2 
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10. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Russisch (B1) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Russisch (B1) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden sind zu selbständiger Sprachverwendung in Wort und Schrift fähig. Sie ver-

stehen längere, mittelschwere mündliche und schriftliche Texte. Sie verfügen über ein gefestig-

tes Sprachbewusstsein in den Bereichen der Grammatik, Stilistik und Pragmatik (Niveau B1). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Russisch A2/B1 

 

11. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Russisch (B1/B2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Russisch (B1/B2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden haben die Kompetenz zur selbständigen Sprachverwendung erworben. Sie 

verstehen lange, komplexe mündliche und schriftliche Texte. Sie verfügen über ein gefestigtes 

Sprachbewusstsein in den Bereichen der Stilistik, Grammatik und Pragmatik sowie über um-

fassende kommunikative Kompetenzen (Niveau B1/B2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Russisch B1 

 

12. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Russisch (B2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Russisch (B2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden können eine (längere) Konversation über eine große Bandbreite von Themen 

ohne Vorbereitung führen und komplexe Texte produzieren. Sie verfügen über ein gefestigtes 

Sprachbewusstsein in den Bereichen der Stilistik, Grammatik und Pragmatik sowie über um-

fassende kommunikative Kompetenzen (Niveau B2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Russisch B1/B2 
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13. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Deutsch (A1/A2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Deutsch (A1/A2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden verfügen über elementare kommunikative Kompetenzen und über einen Ba-

siswortschatz zu ausgewählten Themen. Sie beherrschen grammatikalische und lexikalische 

Grundlagen in Wort und Schrift (Niveau A1/A2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Deutsch A1 

 

14. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Deutsch (A2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Deutsch (A2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Sprachkompetenz im Bereich Hören und Sprechen 

und sind zu einfachem Erfahrungs- und Informationsaustausch fähig. Sie verstehen einfache 

schriftliche und mündliche Alltagstexte und können diese selbst verfassen (Niveau A2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Deutsch A1/A2 

 

15. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Deutsch (A2/B1) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Deutsch (A2/B1) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden können die Sprache in Wort und Schrift weitgehend selbständig anwenden 

und verfügen über einen erweiterten Wortschatz zu ausgewählten Themen. Sie verstehen die 

Hauptaussagen längerer schriftlicher und mündlicher Texte (Niveau A2/B1). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Deutsch A2 

 

16. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Deutsch (B1) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Deutsch (B1) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden sind zu selbständiger Sprachverwendung in Wort und Schrift fähig. Sie ver-

stehen längere, mittelschwere mündliche und schriftliche Texte. Sie verfügen über ein gefestig-

tes Sprachbewusstsein in den Bereichen der Grammatik, Stilistik und Pragmatik (Niveau B1). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Deutsch A2/B1 
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17. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Deutsch (B1/B2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Deutsch (B1/B2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden haben die Kompetenz zur selbständigen Sprachverwendung erworben. Sie 

verstehen lange, komplexe mündliche und schriftliche Texte. Sie verfügen über ein gefestigtes 

Sprachbewusstsein in den Bereichen der Stilistik, Grammatik und Pragmatik sowie über um-

fassende kommunikative Kompetenzen (Niveau B1/B2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Deutsch B1 

 

18. 
Wahlmodul Sprachbeherrschung 

Deutsch (B2) 
SSt 

ECTS-

AP 

 UE Sprachbeherrschung Deutsch (B2) 2,6 2,5 

 Summe 2,6 2,5 

 Lernergebnisse: 

Die Studierenden können eine (längere) Konversation über eine große Bandbreite von Themen 

ohne Vorbereitung führen und komplexe Texte produzieren. Sie verfügen über ein gefestigtes 

Sprachbewusstsein in den Bereichen der Stilistik, Grammatik und Pragmatik sowie über um-

fassende kommunikative Kompetenzen (Niveau B2). 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Sprachkenntnisse Deutsch B1/B2 

 

§ 7 Prüfungsordnung 

(1) Die Leistungsbeurteilung eines Moduls (Modulprüfung) erfolgt durch Lehrveranstaltungsprüfun-

gen. 

(2) Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch 

eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden, wobei bei prüfungsimmanenten Lehrveran-

staltungen die Beurteilung aufgrund von mindestens zwei schriftlichen, mündlichen und/oder 

praktischen Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt. 

(3) Die Leiterinnen und Leiter des Sommerkollegs Osteuropa haben vor Beginn des Sommerkollegs 

die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die Inhalte, die Termine und die 

Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Ter-

mine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren. 

 

§ 8 Abschlusszeugnis 

Nach erfolgreichem Abschluss wird den Absolventinnen und Absolventen des Sommerkollegs Osteu-

ropa ein Abschlusszeugnis ausgestellt. 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Das Curriculum tritt am 1. Tag des der Kundmachung im Mitteilungsblatt folgenden Monats in Kraft. 

  

 

 

Für die Curriculum-Kommission: 

Mag. Dr. Beatrix Schönherr 

Für den Senat: 

Univ.-Prof. Dr. Walter Obwexer 
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